
 

 
 
 

Merkblatt zu Befahrungsregelungen in Frankreich 
 
 
Informationen über Wasserstände der Flüsse Ardeche, Chassezac, Beaume und  
L'ibie über: Camping la Digue Chauzon, 07120 Ruoms,  
Tel: 33(0)475396357 + 33(0)475396380, http://www.camping-la-digue.fr  
Es gilt in ganz Frankreich eine Schwimmwestenpflicht für alle Paddler (für stehende 
Gewässer (Plans d'Eau) gilt: Tragen der Schwimmweste sehr empfohlen, aber nicht 
obligatorisch) 
 
Ardeche 
Folgende Pegelstände sind zu beachten: 
Pont de Voque (Strecke Vogüe bis Vallon Pont d’Arc): 
• rot (1m und höher) Befahrung verboten 
• orange (0,7-1m) für qualifizierte Fahrer (EPP (pagaie en eaux vives) 3 oder 4 Wild-

wasser) o. mit EPP 2 mit qualifizierter Begleitung (EPP 3 oder 4 Wildwasser) 
• grün (unter 0,7m) Befahrung erlaubt 
 

Pont de Salavas (Strecke Vallon Pont d’Arc bis Mündung Rhone): 
• rot (über 2,50m = Voralarm) Befahrung verboten 
• rot (1,30-2,50m) nur für qualifizierte Fahrer (EPP 3 oder 4 Wildwasser) 
• orange (0,8-1,30m) für qualifizierte Fahrer (EPP 3 oder 4 Wildwasser) o. mit EPP 2 

und qualifizierter Begleitung (EPP 3 oder 4 Wildwasser) 
• grün (unter 0,8m) Befahrung erlaubt. 
 

Weitere Verbote Ardeche Schlucht:  
• Freies Zelten (Wildcamping) im Naturschutzgebiet der Ardeche-Schlucht verboten 
• Eine Einfahrt in das Naturschutzgebiet nach 18:00 Uhr ist verboten. 
• Die Befahrung zwischen 20:00 Uhr und 06:00 Uhr ist verboten. 
• Auf dem Fluss und den Biwak Plätzen gilt absolutes Alkoholverbot. 
• Luftboote mit mehr als drei Personen sind nicht gestattet. 
• Für Nichtschwimmer ist die Befahrung verboten. 
• Kinder unter 7 Jahren dürfen nur unter qualifizierter Begleitung ins Boot. Die Kinder 

müssen schwimmen können. 
• Es darf kein Müll in der Schlucht zurückgelassen werden. 
• Für die Befahrung der Ardeche wird das Tragen von Wildwasserhelmen empfohlen. 
 

Quellen:  
GORGES DE L'ARDECHE, SYNDICAT DE GESTION, Le village 07700 Saint-Remèze 
http://www.gorgesdelardeche.fr/ 
Outdoorkompass Ardeche, Zaunhuber, Spilker-Peters 2019  

http://www.camping-la-digue.fr/
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Ubaye 
In der Zeit vom 01.06.-01.10. von 10.00 -18.00 Uhr erlaubt (in der übrigen Zeit ist die 
Befahrung frei): 
• Ubaye und Bachelard 
• Verdon und Issole 
• Var und Coulomp 
 
Achtung, in einigen Tälern gibt es lokale Übereinstimmungen zwischen Anglervereinen 
und Wildwassersportlern. Nähere Informationen hierzu bei: 
Alpes de Haute-Provence Eau Vive, Hôtel du Departement 13, rue du Docteur-Ro-
mieu, B.P. 216, F-04003 DIGNE CEDEX, Tel: 0033-9232 2532.# 
 
Loue 
• km 0-5 (Einsatzstelle oberhalb Mouthier) Fahrverbot 
• km 5-33 Mouthier bis Cleron  

- Befahrung an Dienstagen grundsätzlich verboten 
- vom 10.04.-10.05. (jährlich) Befahrung grundsätzlich verboten 
- an Samstagen und Sonntagen zur Eröffnung der Äschen- und Forellenfangzeit, 

genaue Termine sind vor Ort zu erfragen. 
- es sind nur die markierten Ein- und Aussatzstellen zu betreten, da sich die Ufer 

in der Regel in Privatbesitz befinden 
- unter 4 m³ Fahrverbot außer best. Teilstrecken (vor Ort auf einer Infotafel mar-

kiert) 
- zwischen 4 und 14 m³ Fahrverbot in April und Dezember, über 14 m³ Befahrung 

erlaubt zwischen 10 Uhr und 18 Uhr (Pegel Vuillafans) 
- außer diesen Einschränkungen ist das Kanufahren jeden Tag von 10-18 Uhr er-

laubt. 
Befahrungsregelung gilt nur für Kajak und Canadier, Schlauchboote verboten, 
Schwimmweste und Kopfschutz sind vorgeschrieben, Zelten nur auf vorgesehenen 
Plätzen. 
 
Gyronde 
• 300 m unterhalb der Straßenbrücke der D994E bei Vigneaux gesperrt 
 
Gyr und Onde 
• zeitliche Beschränkung von 9.30 Uhr bis 18.00 Uhr 
• Befahrung im Bereich des Nationalparks „Les Ecrins“ 
• 200 m vor und nach Kraftwerksauslauf von Vallouise ist die Gyr für den Wassersport 

gesperrt 
 
Severaisse 
• km 6-17,3 (Le Clot – Casset) Befahrungsverbot 
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Navette 
• Befahrungsverbot im Bereich der „Oulles du Diable“ 
 
Severaissette 
• - km 8-13,5 (Molines – La Motte) Befahrungsverbot 
 
Fournel 
• vollständig gesperrt 
 
Biaysse 
• oberhalb der Pont de Dormillouse gesperrt 
 
Stausee am Guilkraftwerk 
• Befahrung beim Maison du Roy von der Straßenbrücke der D902 bis zur Staumauer 

verboten 
 
Cerveyette 
• oberhalb Cervieers gesperrt 
 
Guisane 
• oberhalb Le Casset Befahrung verboten 
 
Claree 
• km 19-36 (oberhalb Nevache - La Vachette) 
• Befahrungsverbot oberhalb Nevache, restliche Strecke nur in der Zeit von 10.00 bis 

18.00 Uhr 
 
Romanchetal 
• (oberhalb La Grave – Stausee Lac du Chambon) 
• Befahrungsverbot oberhalb La Grave 
 
Meouge 
• Befahrungsverbot zwischen Salerans und Barret le Bas 
 
Drac Blanc 
• km 0-6 (Les Aubert - Champoleon) 
• Einbootstelle bei Les Auberts darf nicht mehr benutzt werden 
• Befahrungsverbot 
 
Drac Noir 
• km 0-2,5 (Prapic - Orcieres) 
• Befahrungsverbot 
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Guil 
• km 9-20 (l`Echalp - Abries) 
• Befahrungsverbot 
Grundsätzlich gilt für Befahrungen in den französischen Hochalpen: 300 m ober- und 
unterhalb des Staus von Wasserkraftwerken ist die Befahrung verboten. 
 
Dessoubre 
• Fahrverbot unter 1 m Pegel St. Hippolyte! Picknicken nur an den markierten Stellen! 
 
Seine 
Wassersport im Allgemeinen, wie Segeln, Windsurfen, Wasserski, Wassermotorräder, 
Rudern, Kanufahren und Schwimmen ist auf dem Fluss-System der Stadt Paris ver-
boten. 
 
 
Küste 
Artikel 240-2.10 
Anforderungen für die Verwendung von Wasserfahrzeugen, die hauptsächlich 
durch menschliche Kraft angetrieben werden 
 
1. Beschränkung des Fahrens von Wasserfahrzeugen, die durch menschliche 
Kraft angetrieben werden, auf maximal 300 m Entfernung von einer Anlande-
stelle. 
Wasserfahrzeuge, die hauptsächlich durch menschliche Kraft angetrieben werden, 
fahren ausschließlich tagsüber. 
Ihre Fahrt ist auf eine Entfernung von höchstens 300 Metern von einer Anlandestelle 
beschränkt. Sie sind dann nicht verpflichtet, besondere Sicherheitsausrüstung mitzu-
führen. 
 
2. Erweiterung bei der Entfernung zu einer Anlandestelle von bis zu 2 Meilen bei 
einer Tagesfahrt - grundlegende Sicherheitsausrüstung 
Wasserfahrzeuge, die hauptsächlich durch menschliche Kraft angetrieben werden 
können sich bis zu einer Entfernung von 2 Meilen von einer Anlandestelle entfernen, 
wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
• es handelt sich nicht um ein Strandsportgerät (Stand-Up, Schlauchboot, etc.) 
• Der Schwimmkörper (= das Kajak) verfügt über eine Vorrichtung, die es ermöglicht, 

sich nach einer Kenterung festzuhalten (= umlaufende Leine) und alleine oder ge-
gebenenfalls mit Hilfe einer Begleitperson wieder auf das Boot zu klettern und wei-
terzufahren (= z.B. Paddelfloat). 

• Es muss sich für jede Person an Bord eine Rettungsweste mit mindestens 50 N 
Auftrieb an Bord befinden. 

• Alternativ können Neopren-Nass- oder Trockenanzug verwendet werden, die min-
destens einen Schutz für den Rumpf und den Bauch, einen positiven Auftrieb und 
einen Kälteschutz bieten. 
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• Es muss ein Leuchtmittel an Bord geben. Dieses muss wasserdicht sein und eine 
Leuchtdauer von mindestens 6 Stunden haben. Es kann sich um ein Signallicht oder 
eine Taschenlampe handeln, welches an der Schwimmweste jeder an Bord befind-
lichen Person befestigt ist. 

Darüber hinaus: 
• Fahrzeuge, die nicht selbstlenzend sind, oder Fahrzeuge mit mindestens einer Ka-

bine führen eine manuelle Lenzvorrichtung (Schöpfkelle, Eimer oder Handpumpe) 
mit, die dem Volumen des Fahrzeugs angemessen ist. Diese Vorrichtung kann fest 
installiert oder beweglich sein. 

• Seekajaks müssen über einen Sitz verfügen, der dem Becken und den Beinen fes-
ten Halt bietet (kein sit-on-top) 
 

3. Erweiterung bei der Entfernung zu einer Anlandestelle von bis zu 6 Meilen bei 
einer Tagesfahrt - grundlegende Sicherheitsausrüstung 
Mit Ausnahme von Paddelbrettern dürfen Wasserfahrzeuge und Sportgeräte, die 
hauptsächlich durch Muskelkraft angetrieben werden, und keine Strandsportgeräte 
sind, bis zu 6 Meilen von einer Anlandestelle entfernt fahren, wenn alle folgenden Be-
dingungen erfüllt sind: 
• Die Fahrt wird von mindestens zwei Fahrzeugen gemeinsam durchgeführt (= keine 

Alleinfahrt). Eine solche Fahrt darf jedoch dann auch mit einem einzigen Boot erfol-
gen, wenn der Bootsführer Mitglied eines für diesen Zweck eingetragenen Vereins 
ist und ein UKW-Sende-/Empfangsgerät mitführt, das den folgenden Anforderungen 
entspricht: 

• jede Gruppe von zwei Wasserfahrzeugen führt ein UKW-Sende- und Empfangsge-
rät mit, das den Anforderungen von Artikel 240-2.20 entspricht, wasserdicht und 
schwimmfähig und für den Bootsführer jederzeit zugänglich ist. 

• Zusätzlich zu der grundlegenden Sicherheitsausrüstung, die in 2. dieses Artikels 
vorgesehen ist, führt das Boot mit: 

• drei rote Handfackeln, die den Bestimmungen von Abteilung 311 der Verordnung 
entsprechen.  

• einen wasserdichten Magnetkompass, der den einschlägigen ISO-Normen ent-
spricht, oder ein Satelliten-Positionsbestimmungssystem, das den Kompass erset-
zen kann. 

• die amtliche(n) Seekarte(n) oder Auszüge daraus, welche die befahrenen Schiff-
fahrtsgebiete abdecken – in Papierform oder auf einem elektronischen Datenträger 
zusammen mit einem Lesegerät in der jeweils aktuellen Version.   

• die internationalen Regeln zur Verhütung von Zusammenstößen auf See (RIPAM) 
oder eine textliche und grafische Zusammenfassung davon, eventuell in Form von 
Aufklebern oder auf elektronischen Datenträgern mit Lesegerät.  

• ein Dokument, in dem das System zur Markierung (= Schifffahrtszeichen) des be-
fahrenen Bereichs beschrieben wird, eventuell in Form von Aufklebern oder auf 
elektronischen Datenträgern mit Lesegerät. 
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Die Rettungsweste mit einer Kapazität von mindestens 50 N Auftriebskraft, wie in 2. 
dieses Artikels beschrieben, kann durch einen permanent getragenen Neopren-Nass- 
oder Trockenanzug ersetzt werden, der die folgenden Eigenschaften erfüllt: 
 
a) positiver Mindestauftrieb von 50 N intrinsisch oder durch Hinzufügen einer persön-
lichen Schutzausrüstung, sowie Schutz des Rumpfes und des Unterleibs. 
 
b) Markierung in Leuchtfarbe um den Hals oder alternativ auf den Schultern. Die letzt-
genannte Anforderung ist nicht erforderlich, wenn eine Leuchtvorrichtung dauerhaft an 
dem Anzug oder der Ausrüstung angebracht ist. Diese Vorrichtung muss wasserdicht 
sein und eine Leuchtdauer von mindestens 6 Stunden haben. Es kann sich um eine 
Signallampe oder Taschenlampe handeln. 
 
Die Originalbestimmung findet sich hier: Division 240 
Sinngemäße Übersetzung des Artikels 240-2.10 durch Dr. Karl Ludovici 
 

 
 
 
 
Hinweis 
Wir bitten alle Kanufahrer, die von diesen Angaben abweichende oder ergänzende 
Informationen über Befahrungsregelungen besitzen, diese an die Geschäftsstelle des 
Deutschen Kanu-Verbandes e.V. zu melden:  
 
Deutscher Kanu-Verband e.V., Bertaallee 8, 47055 Duisburg 
: 02 03/99 75 9-0, : 02 03/99 75 9-60, E-Mail: service@kanu.de , www.kanu.de 
Stand: Oktober 2019 – Ergänzung 2023 

https://www.mer.gouv.fr/sites/default/files/2021-02/division%20240%20texte%20consolide%2012%20decembre%202014%20avec%20SIGNETS.pdf
mailto:service@kanu.de
http://www.kanu.de/

